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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Justin Rechsteiner mag nicht mehr «Wort zum Sonntag»-Sprecher sein. Als Grund
für seine Demission bezeichnet er den Zensureingriff in sein «Wort zum Sonntag»
vom 28. April dieses Jahres. Zwei Tage vor der Ausstrahlung reiste er zur Aufnahme
seiner Kurz-Ansprache ins Studio, wo ihm der zuständige Redaktor bedeutete,
dass ein Satz in seinem Manuskript unzulässig sei. Mit zwei Bildteppichen wollte
der Immenseer Priester Leute «sprechen» lassen, die (bei uns) wenig zu Wort kommen:

peruanische Indios. Anhand der gestickten Motive, die sich Auferstehung,
konkret auf ihre gesellschaftliche Situation des Elends und der Unterdrückung
bezogen, als politisch veränderte Neuschöpfung vorstellen, übertrug Rechsteiner die
österliche Botschaft dieser Bild-Predigt auf unsere Schweizer Verhältnisse. Als Re-
missionierer («Dritte Welt» Richtung christliches Abendland) zählte Rechsteiner
ein paar Beispiele für unsere erlösungsbedürftige «Kultur des Todes» auf. Dabei
fiel auch der beanstandete Satz: «Ob dazu nicht auch jene Fluchtgelder auf unseren

Banken gehören, die in der (Dritten Welt) todbringend fehlen?»
Der zuständige Redaktor begründete diesen Einschnitt mit der «Vier-Wochen-Re-
gel», einer Bestimmung der SRG-internen Richtlinien für die Behandlung von
Abstimmungsvorlagen, nach der innerhalb von vier Wochen die Meinungen nur noch
angemessen und ausgewogen zur Darstellung kommen sollen. Demnach wäre eine
Stellungnahme zu einem Abstimmungsgegenstand im Rahmen des «Worts zum
Sonntag», eines Kommentars zu Fragen des Zeitgeschehens aus religiöser Sicht,
während dieses Monats am Monopolmedium tabu.
Bei der Auslegung der entsprechenden Bestimmungen stellt sich nun die Frage,
wie restriktiv diese'ausgelegt werden. Auf unseren Fall angewandt, kann man
davon ausgehen, dass Rechsteiner wohl ein Thema der hängigen Banken-Initiative
anspielte; dabei vermied er es allerdings, die strittige Frage zu einem zentralen
Gegenstand seiner Rede zu machen und seine Stellungnahme zu einer Abstimmungsempfehlung

auszubauen; die Tatsache der Fluchtgelder wurde ja auch von den
Banken nicht geleugnet, strittig war einzig der Modus, diese rechtlich in den Griff
zu bekommen. Sollte die Auslegung der betreffenden SRG-Richtlinie mit der
vorliegenden Konkretisierung, nach der bereits die Verwendung von Begriffen aus
dem semantischen Umfeld einer Abstimmung verboten wären. Schule machen, so
wäre zu fragen, ob in Zukunft überhaupt noch heikle Fragen des Zeitgeschehens
angeschnitten werden können. Die vorliegenden Richtlinien gelten nämlich nicht
nur für eidgenössische Abstimmungen, sondern auch für «kantonale, kommunale
und andere Abstimmungen». Seit dem «Fall Keel» («Wort zum Sonntag» 22.1.83)
müssen sich die «Wort zum Sonntag»-Sprecher zudem an eine Verschärfung der
Vorschriften ihrer Sendung halten, indem sie basisdemokratische Mittel wie Initiativen

schon ifri Stadium der Unterschriftensammlung nicht mehr konkret nennen
dürfen.
Mit diesen einschneidenden Auflagen hat die SRG ein restriktives Reglement
geschaffen, das meiner Ansicht nach eine Weiterführung des «Wort zum Sonntag»
als kommentierende Sendung des Zeitgeschehens aus religiöser Sicht nicht mehr
sinnvoll erscheinen lässt. Die verantwortlichen Kader der SRG haben sich dem
Druck jener gebeugt, die eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen ablehnen.
«Provokation zum Sonntag» («Neue Zürcher Zeitung») darf nicht sein. Die Kirchen
haben sich zu fragen, ob es theologisch zulässig ist, die Zuschauer mit einem
verwässerten «Trost zum Sonntag» hinzuhalten. Aber auch die SRG muss sich überlegen,

ob sie auch noch das «Wort zum Sonntag» als ein Réduit des politischen und
religiös gebundenen Kommentars, als eine persönliche Stellungnahme eines
Zeitgenossen am Monopolmedium, aufgeben will. Farblose Eintönigkeit scheint jedenfalls

nicht das Rezept, mit dem man Bürger für eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Geschehen interessieren kann.

Mit freundlichen Grüssen
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